
sungsgeräten (speziell SUUNTO und SKEMASTER) im Einsatz für die
Höhlenvermessung ist in der Zcitschnlt ..Stalactite" veröffentlicht worden
(HOF, 1988).

Ich habe hier einen technischen Zusatz beschrieben, den ich unter der
Annahme konstruiert habe, daß in absehbarer Zeit für die Masse der aktiven
Höhlenforscher die finanziellen Möglichkeiten nicht gegeben sein werden, ein
hochmodernes (elektronisches) Vermessungsgerät mit entsprechender Anpas-
sung an die Anforderungen zu benützen. Die hier gezeigten Abbildungen sind
keine Konstruktionszeichnungen, sondern lediglich ein Hinweis auf eine
mögliche Ausführung. Es bleibt in der Praxis dem Ausführenden überlassen,
die technisch günstigste Konstruktion zu linden.
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Karst-, Höhlen-, Natur- und Umweltschutz
Verbesserter Höhlen- und Erdfallschutz in den Naturschutzgesetzen

von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Die ;im 12. rebnuir I99U in Krall getretene Änderung des Bundcsnaiurst huiz-
gesetzes (BNatG) der Bundesrepublik Deutschland hat eine wichtige Neuerung
gebracht. Im Paragraph 20r werden „Besonders geschützte Biotope" behandelt.
Bestimmte charakteristische Lehi-nsnuumypen genießen seitdem aufgrund ihrer
Bedeutung lür den Naturhaushalt automatisch gesetzlichen Schutz, ohne daß ein
spezielles Schutzgebiet ausgewiesen werden nuili. Das (Insel/, definiert:

„Maßnahmen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Hceinträchtigung
folgender Biotope führen können, sind unzulässig."

Es sind dies z. B. Mooro, Sümpfe, Röhrichte, seggen- und binsenreiche Naß-
wiesen, Quellenbereiche, naturnahe Fließgewässer, Verlandungsbereiche. stehender
Gewässer, Binnendünen, natürliche Block- und Geröllhalden, Zwergstrauch- und
Wacholdcrheidcn, Borstgrasrasen, Trnckenrasen, Wälder und Gebüsche trockenwar-
mer Standorte, Bruch-, Sunipi- und Auwälder, Fels- und Steilküsten, Sirandwälle und
Dünen, Salzwiesen und Wat flachen im Küsienbcreich. offene Feisbildungcn, alpine
Rasen sowie Schne-ctälchen und Krummholzgebüsclic im alpinen Bereich. So manche
dieser Biotope kommen auch im Kars! und damit ;mrh in der täglichen Sdmtzpraxis
des Höhlenforschers vor.
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Keine Verordnung, Satzung oder Einzelordnung braucht mehr vorauszugehen,
um das Verbot - wie etwa bei Naturschutzgebieten oder Naturdenkmalen — gebiels-
bezogen zu konkretisieren. Die bloße Existenz des Biotops, wo immer er sich auch befin-
den mag, genügt, um den besonderen Schutz auszulösen.

Der neue „besondere" Biotopschutz zielt auf die Sicherung des derzeitigen
Zustandes vor nachteiligen Veränderungen und Zerstörungen. Nutzungen, die diesen
Zustand nicht erheblich beeinträchtigen, sind weiterhin zulässig, allerdings mit Ein-
schränkungen.

Da im Höhlenschutz eine große Anzahl von akuten Gefahrdungen besteht und
zahlreiche Namrhöhlen durch Bodenabbau, Ausbeutung ihres Höhleninhaltes und
ähnliche Probleme ständig von Zerstörung bedroht sind, schlug der Autor während der
Beratungen zur Vorbereitung des Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vor,
auch natürliche und künstliche Höhlen unter den Schulzstatus der „Besonders
geschützten Biolope" zu stellen. Diese Anregung wurde vom Gesetzgeber in Sachsen-
Anhalt dankenswerterweise aufgegriffen, so daß es jetzt im Naturschutzgesetz des
Landes Sachsen-Anhalt vom 11. Februar 1992 im Paragraphen 30 „Schutz bestimmter
Biotope" heißt:

,, Folgende Biolope sind unter besonderen Schutz gestellt: . . . 6, natürliche und künstliche auf-
gelassene Hohlen und Steinbrüche . . ,"

Auch das Land Thüringen zeigte sich in diesem Punkt aufgeschlossen; das vorläu-
fige Thüringer Gesetz über Naturschutz und Landschaltspllegc vom 29. Jänner 1993
formuliert in Paragraph 18 „Besonders geschützte Biotope":

„ Die folgenden Biolope werden, ohne daß im Einzelfall eine Rechtsverordnung erlassen werden
muß, unter besonderen Schutz gestellt: . . . 4. natürliche Block- und Felsschutthalden, Fels-
bildungen, Höhlen und Stollen, soweit diese nicht mehr genutz! werden sollen, . . . 6. alte Lese-
steinwälle, Hohlwege, Erdfalle und Murgänge."

Audi für das Land Niedersachsen regte der Autor während der Vorbereitungs-
arbeiten zur Novellierung des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes (NNalG)
namens der Arbeitsgemeinschaft für Karstkunde Harz e. V. am 1. März 1992 an, unter
anderem auch die Höhlen und Erdlalle als besonders geschützte Biotope unter den
Schutz des novellierten Paragraphen 28a im NNatG zu fassen. Auch dieser Anregung
wurde dankenswerterweise nachgekommen, so daß es im neuen, seit dem 1. November
1993 gültigen NNatG im Paragraphen 28a heißt:

„Diefolgenden Biotope werden unter besonderen Schutz gestellt: . . . 5 . natürliche H ö h k n und
ErdfälU."

Damit ist nunmehr in allen drei genannten deutschen Bundesländern eine gute
juristische Grundlage für den Höhlen- und Erdfallschutz gelegt worden. Es bleibt abzu-
warten, ob hierdurch auch die Schulzpraxis effizient verbessert werden kann. Sichfrlich
wird es nicht zuletzt auch vom Engagement und der Beratung durch die Höhlcnveicinc
abhängig sein, wie aktiv die Behörden diese neuen Bestimmungen umsetzen können.

Dipi-Ceol. Friedhart Knolle (Goslar)
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